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1. Geltung der Bedingungen 
 
1.1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen (§ 14 BGB). Sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
1.2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose 
Vertragsdurchführung. 
1.3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag oder in einem Änderungsvertrag schriftlich niederzulegen. 
 
 
2. Vertragsschluss 
 
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ebenso sind technische Beschreibungen und sonstige Angaben in 
Angeboten, Prospekten und sonstigen Informationen zunächst unverbindlich. 
2.2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
2.3. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 12 
Werktagen annehmen. 
2.4. Angaben im Sinne des Abs. 1 sowie in öffentlichen Äußerungen unsererseits, durch Hersteller und seine 
Gehilfen (§ 434 l 3 BGB) werden nur Bestandteil der Leistungsbeschreibung, wenn in diesem Vertrag ausdrücklich 
Bezug darauf genommen wird. 
 
 
3. Preis und Zahlungsbedingungen 
 
3.1. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich unserer Preise netto ab Lager Wardenburg und einschließlich 
Normalverpackung. Zusätzliche Ausgaben, etwa für den Abschluss von Versicherungen und die Fracht, gehen zu 
Lasten des Bestellers. 
3.2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am 
Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
3.3. Kaufpreiszahlungen sind sofort nach Erhalt der Ware und der Rechnung bar oder per Überweisung zu leisten. 
Sie gelten ab dem Datum als geleistet, ab dem uns der Betrag frei zur Verfügung steht. Vertreter sind zum Inkasso 
nicht befugt. 
3.4. Andere Zahlungsformen bedürfen besonderer schriftlicher Vereinbarung. Dadurch auf beiden Seiten 
entstehende Kosten trägt der Besteller. 
3.5. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
3.6. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder 
rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche. 
3.7. Treten bei Aufträgen mit einer vorgesehenen Lieferfrist von mehr als 4 Wochen oder bei 
Ersatzlieferungsvereinbarungen (unabhängig von Lieferfristen) nach Auftragsbestätigung und vor Lieferung 
erheblicher Erhöhung der Beschaffungskosten auf (auch durch Wechselkursänderungen) oder werden die vom 
Hersteller empfohlenen Preise erheblich erhöht, ist die PNL-TEC GmbH zur entsprechenden Preisanpassung, der 
Käufer dagegen unter Ausschluss weitergehender Rechte zum Rücktritt berechtigt; als erheblich gelten Erhöhungen 
ab 5 % bezogen auf den Nettopreis. Festpreise müssen schriftlich und ausdrücklich als solche vereinbart werden; 
auch in diesen Fällen gelten sie nicht für Nachbestellungen und bei (jeder) nachträglichen Änderung von 
Liefermengen und - fristen durch den Bestellter. 
 
 
4. Lieferung und Mitwirkungspflichten 
 
4.1. Der Umfang unserer Lieferpflicht ergibt sich ausschließlich aus diesem Vertrag. Konstruktions-, Form- und 
Farbänderungen, die auf einer Verbesserung der Technik oder auf Forderungen des Gesetzgebers beruhen, bleiben 
vorbehalten, soweit die Änderungen nicht wesentlich oder sonst für den Besteller unzumutbar sind. 
4.2. Sind Teillieferungen für den Besteller zumutbar, können diese erfolgen und in Rechnung gestellt werden. 
4.3. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des 
Bestellers. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. 
4.4. Werden wir selbst nicht beliefert, obwohl wir bei zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen 
aufgegeben haben, werden wir von unserer Leistungspflicht frei und können vom Vertrag zurücktreten. 
4.5. Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass der Besteller keine hinreichende Gewähr für seine 
Zahlungsfähigkeit bietet und unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir berechtigt, die Lieferung zu 
verweigern, bis der Besteller die Zahlung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet hat. Erfolgt die Zahlung oder 
Sicherheitsleistung nach einer darauf gerichteten Aufforderung nicht innerhalb von 12 Werktagen, so sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
4.6. Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des 
Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche 
berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die 
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Ware bei uns oder einem Dritten einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein 
niedrigerer Schaden entstanden ist. 
4.7. Änderungen der technischen Spezifikation bleiben vorbehalten. Die PNL-tec GmbH ist im übrigen berechtigt, 
auch andere als die bestellten Waren zu liefern, wenn die technische Spezifikation gleich ist oder nur unwesentlich 
von der Bestellung abweicht, sofern der Preis gleich oder bei technisch höherwertig spezifizierter Ware nur 
geringfügig höher ist. 
4.8. Bei elektronischen und elektromechanischen Bauteilen ist die PNL-tec GmbH berechtigt, Mehr- oder 
Mindermengen bis zu 10 % gegenüber der bestellten Menge zu liefern und zu berechnen; entsprechendes gilt, wenn 
aus Gründen der Qualitäts- und Transportsicherheit die Ware von der PNL-tec GmbH nur in Verpackungseinheiten 
geliefert wird. 
 
 
5. Verzögerung der Lieferung 
 
5.1. Lässt sich die vereinbarte Frist infolge von uns nicht beherrschbarer Umständen bei uns oder unseren 
Zulieferern nicht einhalten, so verlängert sie sich angemessen. Über einen solchen Fall werden wir den Besteller 
umgehend unterrichten. Dauern die behindernden Umstände einen Monat nach Ablauf der vereinbarten Liefertrist 
immer noch an, kann jede Seite vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche wegen von uns nicht 
verschuldeter Überschreitung oder Lieferfrist sind ausgeschlossen. 
5.2. Im Fall des Lieferverzugs kann der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen, die mindestens 15 
Werktage betragen muss. Nach ihrem fruchtlosem Ablauf ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Die Schadensersatzhaftung ist auf 50 % des eingetretenen 
Schadens begrenzt. 
5.3. Abs. 2 gilt nicht, sofern der Verzug auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder auf einer wesentlichen 
Pflichtverletzung beruht. Er gilt auch nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde. 
 
6. Erfüllungsort und Gefahrübergang 
 
6.1. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz in D-26203 Wardenburg. 
 
 
7. Sachmängel 
 
7.1. Den Besteller trifft im Hinblick auf Sachmängel zunächst die gesetzliche Untersuchungs- und Rügeobliegenheit 
des § 377 HGB. 
7.2. Aus Sachmängeln, die den Wert und die Tauglichkeit der Ware zu dem uns erkennbaren Gebrauch nicht oder 
nur unwesentlich beeinträchtigen, kann der Besteller keine weiteren Rechte herleiten. 
7.3. Weist die Ware bei Gefahrübergang einen Sachmangel auf, so sind wir zu Nacherfüllung binnen 6 Wochen 
berechtigt und verpflichtet. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Die Kosten der Nacherfüllung, insbesondere Arbeits- und Materialkosten, aber ausschließlich Transport- und 
Wegekosten, gehen zu unseren Lasten. Machen diese Kosten mehr als 50 % des Lieferwertes aus, so sind wir 
berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern. 
7.4. Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, in einer vom Besteller gesetzten angemessenen Frist nicht erfolgt, oder 
verweigert wird, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, eine dem Mangelunwert 
entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder - in den Grenzen der folgenden Absätze - 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. 
7.5. Führt ein Sachmangel zu einem Schaden, so haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern es sich 
um einen Personenschaden handelt, der Schaden unter das ProdHaftG fällt oder auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 
7.6. Sofern der Schaden auf einer schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer 
“Kardinalpflicht" beruht, haften wir im übrigen nur für den vertragstypischen Schaden. 
7.7. Weitergehende vertragliche und deliktische Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb 
insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; ferner nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
7.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für gebrauchte Waren. Für Sachmängel haften wir nur bei 
ausdrücklicher Garantieübernahme, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
7.9. § 478 BGB bleibt durch die Abs. 2-8 unberührt. 
7.10. Rücksendungen (RMA) von Ware im Fall von Mängelrügen oder bei Ausübung des Rücktrittsrechts gem. Ziffer 
7.4 sind nur zulässig mit vorheriger Zustimmung der PNL-tec GmbH durch Erteilung einer Rücksendenummer (RMA-
Nummer). Rücksendungen sind unter Angabe der Rücksendenummer durch konkrete Bezugnahme auf die jeweilige 
Rechnung der PNL-TEC GmbH und die Mängelrüge gem. Ziffer 7.1 bzw. Rücktrittserklärung gem. Ziffer 7.4 zu 
kennzeichnen. Bei allen Rücksendungen geht die Gefahr auf die PNL-tec GmbH erst über bei ordnungsgemäßer 
Abnahme der Ware im Lager der PNL-tec GmbH. 
7.11. Die Gewährleistung erlischt bei elektronischen oder elektromechanischen Bauelementen mit der Vornahme 
von Veränderungen an der Ware, gleichgültig welcher Art, bei ihrer Verwendung entgegen der technischen 
Kennzeichnung sowie bei Rücksendung ohne fachgerechte Verpackung. 
7.12. Eine Gewährleistung für die Brauchbarkeit der Ware zu dem vom Bezieher vorgesehenen Zweck wird nicht 
übernommen; dieses gilt auch für Änderungen der Ware und ihrer Spezifikation durch den Hersteller. Insbesondere 
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wird keinerlei Gewährleistung dafür übernommen, dass Verfügungen über die Ware oder ihre Verwendung nicht 
durch staatliche Vorschriften (z. B. Embargobestimmungen oder Ausfuhrgenehmigungspflichten) in irgendeiner 
Weise behindert sind oder werden. 
7.13. Die PNL-tec GmbH übernimmt keine Haftung für die Verwendbarkeit der Ware zu dem vom Käufer 
beabsichtigten Einsatz. Auskünfte, Ratschläge und Empfehlungen hinsichtlich Verwendbarkeit, Kompatibilität oder 
sonstiger Leistungsmerkmale, soweit sie über die entsprechenden Angaben des Herstellers hinausgehen, sind für 
die PNL-TEC GmbH nur verbindlich, wenn sie dem Käufer bzw. Interessenten schriftlich bestätigt werden. 
 
 
8. Sonstige Schadensersatzhaftung 
 
8.1. Die Bestimmungen in Nr. 7 Abs. 5 - 7 gelten auch für Schadensersatzansprüche wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen und für die Deliktshaftung. 
8.2. Im Fall der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden 
Leistungshindernisses (§§ 311 II, 311a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse. 
8.3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
 
9. Verjährung 
 
9.1. Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers verjährt vorbehaltlich der §§ 438 Nr. 2, 479 BGB und vorbehaltlich 
der Gewährleistungsfrist für Waren von 24 Monaten in einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dementsprechend 
ist das Recht auf Rücktritt und Minderung nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 
9.2. Für Schadensersatzansprüche beträgt die Verjährungsfrist vorbehaltlich der §§ 438 Nr. 2, 479 BGB ein Jahr. 
9.3. Für Ansprüche aus dem ProdHaftG und in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt es bei der 
gesetzlichen Verjährung. 
 
 
10. Eigentumsvorbehalt 
 
10.1. Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt solange vorbehalten, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen 
den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich künftig entstehender Forderungen aus gleichzeitig 
oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Das gilt auch, wenn Forderungen in eine laufende 
Rechnung eingestellt sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
10.2. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern oder zu verarbeiten. 
Etwaige Verarbeitungen nimmt er für uns vor, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden, bei Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren entsteht für uns grundsätzlich ein 
Miteigentumsanteil an der neuen Sache, und zwar bei Verarbeitung im Verhältnis des Wertes (= Rechnungs-
bruttowert einschließlich Nebenkosten und Steuern) der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache, bei Verbindung 
oder Vermischung im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Waren. 
10.3. Der Besteller tritt uns hiermit alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen einen Abnehmer 
oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt er auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch werden 
wir von diesem Recht keinen Gebrauch machen, solange der Besteller seine Zahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen hat uns der Besteller die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner mitzuteilen, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die zugehörigen 
Unterlagen auszuhändigen und die Schuldner von der Abtretung zu unterrichten. 
10.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt und 
zur Rücknahme der Ware berechtigt. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet uns der Besteller hiermit 
unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Ware mitzunehmen. 
10.5. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren oder aus diesen hergestellte 
Sachen ohne unsere Zustimmung weder zur Sicherung übereignen noch verpfänden. Abschlüsse von 
Finanzierungsverträgen (zum Beispiel Leasing), die die Übereignung unserer Vorbehaltsrechte einschließen, 
bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung, sofern nicht der Vertrag das Finanzierungsinstitut 
verpflichtet, den uns zustehenden Kaufpreisanteil unmittelbar an uns zu zahlen. 
10.6. Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen. Ihm ist untersagt, mit seinem Arbeitnehmern Abreden zu treffen, die unsere Rechte 
Beeinträchtigen können. 
10.7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 20 % oder ihren Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt. 
 
11. Exportkontrolle 
 
11.1. Auch ohne Hinweis seitens der PNL-TEC GmbH sind im Zweifel sämtliche Waren ausfuhrgenehmigungs-
pflichtig. Der Kunde anerkennt deutsche und auch ausländische Exportkontrollbestimmungen und -beschränkungen, 
und er verpflichtet sich, solche Produkte oder technische Informationen weder direkt noch 
indirekt an Personen, Firmen oder in Länder zu verkaufen, zu exportieren, zu reexportieren, zu liefern oder 
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anderweitig weiterzugeben, sofern dies gegen deutsche oder ausländische Gesetze oder Verordnungen verstößt, 
sowie vor dem Export von Produkten oder technischen Informationen, die er von der PNL-TEC GmbH 
erhalten hat, sämtliche erforderlichen Exportlizenzen oder andere Dokumente einzuholen. Der Kunde verpflichtet 
sich weiter, alle Empfänger solcher von der PNL-TEC GmbH bezogenen Produkte oder technischen Informationen 
in gleicher Weise zu verpflichten und über die Notwendigkeit, diese Gesetze und Verordnungen 
zu befolgen, zu informieren. Der Kunde wird auf eigene Kosten sämtliche Lizenzen, Ex- und Importpapiere 
beschaffen, die zum Kauf und Wiederverkauf der bei der PNL-TEC GmbH bestellten Produkte erforderlich sind. 
 
12. Allgemeines 
 
12.1. Die Rechte des Bestellers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. 
12.2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht. 
12.3. Ist der Besteller Kaufmann, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit ihm unser Sitz. Dieser 
Gerichtsstand ist nicht ausschließlich. Für ausländische Kunden gilt der Court of Arbitration, London als vereinbart. 
12.4. Die PNL-TEC GmbH und ihre verbundenen Unternehmen nehmen Daten sämtlicher Geschäftspartner in 
Dateien auf und verarbeiten sie, worauf gemäß Bundesdatenschutzgesetz hingewiesen wird. 
12.5. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG) und sonstiger 
internationaler Abkommen (z. B EKG und EKAG und andere). 
 
Stand: 30.06.2008 
 
 

PNL-tec GmbH |  Ostkamp 22 |  D-26203  | Wardenburg  |  Germany 
Telefon: +49 4407 71499 – 0  | Telefax: +49 4407 71499 – 11   

Web: www.pnl-tec.de  | E-Mail: info@PNL-tec.de 
 

GF: Jürgen Urbantat |  Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 152 157  |  Ust.ID.Nr.: DE 81 44 32 173 


